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§ 1 Einführung

I. Problemaufriss

Unter dem Anglizismus Corporate Compliance haben sich die Wissenschaft und 
die Unternehmenspraxis in den vergangenen 20 Jahren intensiv damit auseinan-
dergesetzt, inwieweit die Geschäftsleitung von Kapitalgesellschaften organisatori-
sche Vorkehrungen im Unternehmen treffen muss, um rechtmäßiges Verhalten von 
Unternehmensangehörigen sicherzustellen.1 Der Fokus des rechtswissenschaft-
lichen Diskurses lag dabei primär auf der Frage, inwiefern die Geschäftsleitung 
dazu verpflichtet ist, Gesetzesverstößen der Mitarbeiter präventiv entgegenzu-
wirken. Insoweit hat sich die Einsicht herausgebildet, dass die Geschäftsleitung 
im Ausgangspunkt auch dann gehalten ist, Vorkehrungen gegen rechtswidriges 
Mitarbeiterverhalten zu ergreifen, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht nicht loh-
nenswert ist (sog. Legalitätskontrollpflicht).2 Nützliche Pflichtverletzungen soll die 
Geschäftsleitung also nicht in Kauf nehmen dürfen. Dieser rechtliche Standpunkt 
ist mit zahlreichen Handreichungen zu etwaigen Instrumenten ausstaffiert wor-
den, mithilfe derer rechtswidrigem Mitarbeiterverhalten wirksam begegnet werden 
kann. Beispiele sind das glaubwürdige Bekenntnis der Unternehmensleitung zur 
Rechtstreue (sog. „tone from the top“),3 Compliance Kodices,4 Mitarbeiterschu-
lungen5 oder das Vier-Augen-Prinzip6.

Neben dieser präventiven Komponente wird Compliance aber auch eine repres-
sive Komponente zugeschrieben. Hierbei soll es um die Frage gehen, wie auf be-
gangene Gesetzesverstöße zu reagieren ist. Abermals finden sich zahlreiche Bei-
träge, die sich aus praktischer Sicht intensiv mit den zu ergreifenden Maßnahmen 
auseinandersetzen. Eingespielt hat sich insbesondere der Dreiklang „Aufklären, 

	 1	Die Diskussion wurde maßgeblich angestoßen durch U. H. Schneider, ZIP 2003, 645 ff.; 
vgl. daneben nur Bachmann, in: VGR 2008, S. 65 ff.; Bürkle, BB 2005, 565 ff.; Fleischer, AG 
2003, 291 ff.; Hauschka, ZIP 2004, 877 ff.; Holle, Legalitätskontrolle, S. 9 ff.; Koch, WM 2009, 
1013 ff.; Verse, ZHR 175 (2011), 401, 403 ff.
	 2	Ausdr. Verse, ZHR 175 (2011), 401, 405 f.; ebenso nur Arnold, ZGR 2014, 76, 79; Bicker, 
AG 2014, 542, 543 f.; Bürkle, BB 2007, 1797 ff.; Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 91 Rn. 62 ff.; 
Fleischer, CCZ 2008, 1 f.; Harbarth, ZHR 179 (2015), 136, 146 f.; Holle, Legalitätskontrolle, 
S. 36 ff.; Koch, AktG, § 76 Rn. 16 ff.; U. H. Schneider, ZIP 2003, 645, 647 f.
	 3	Moosmayer, Compliance, § 4 Rn. 144 ff.
	 4	Moosmayer, Compliance, § 4 Rn. 154 ff.
	 5	Moosmayer, Compliance, § 4 Rn. 175 ff.
	 6	Pelz, in: Moosmayer / Lösler, Corporate Compliance, § 31 Rn. 7; vgl. zum Vier-Augen-
Prinzip auch OLG Nürnberg v. 30. 3. 2022 – 12 U 1520/19, NZG 2022, 1058 Rn. 96 (GmbH).
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bstellen, Ahnden“.7 Neben der Aufklärung des Sachverhalts in tatsächlicher sowie 
rechtlicher Hinsicht hat die Geschäftsleitung danach nicht nur den Gesetzesver-
stoß zu beenden, sondern ebenso zu sanktionieren. Die Sanktionierung soll dabei 
durch arbeitsrechtliche Maßnahmen wie Abmahnungen sowie Kündigungen, durch 
die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen oder durch die Initiierung von 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Täter erfolgen.8 Aufbauend 
auf dieser klaren Marschroute für die Geschäftsleitung hat sich wiederum eine 
Vielzahl von Privatrechtsstandards (sog. „best practices“) herausgebildet, die im 
Nachgang von Gesetzesverstößen zu beachten sein sollen.9 Handbücher buchsta-
bieren dabei das Verfahren der Aufarbeitung – insbesondere das der internen Er-
mittlung – für die Praxis bis in das kleinste Detail aus.10 So kann die Geschäftslei-
tung auf Empfehlungen zur Organisation und Planung von internen Ermittlungen 
oder zur Durchführung von Amnestieprogrammen für Mitarbeiter zurückgreifen.11 

Anders als bei der präventiven Seite der Corporate Compliance ist das dogma-
tische Fundament der repressiven Seite aus wissenschaftlicher Sicht bislang aller-
dings vergleichsweise gering ausgeleuchtet. Einigkeit im wissenschaftlichen Dis-
kurs besteht lediglich darüber, dass sich aus der Compliance-Verantwortung eine 
Aufarbeitungsverantwortung der Geschäftsleitung ergeben soll.12 Diese Einigkeit 
bricht jedoch bei der näheren Ausformung dieser Aufarbeitungsverantwortung. 
Schon das genaue Verhältnis zwischen der Aufarbeitung von Gesetzesverstößen 

	 7	LG München I v. 10. 12. 2013 – 5 HKO 1387/10, ZIP 2014, 570, 573; so zuvor schon 
Hauschka / Greeve, BB 2007, 165, 171; Reichert / Ott, ZIP 2009, 2173, 2174; Reichert, in: 
FS Hoffmann-Becking, S. 943, 948 ff., 958 ff.; ebenso Arnold, ZGR 2014, 76, 81; Bürgers, ZHR 
179 (2015), 173, 177 f.; Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 91 Rn. 72; Fleischer, NZG 2014, 321, 
324; Harbarth, ZHR 179 (2015), 136, 159; Koch, AktG, § 76 Rn. 25; Simon / Merkelbach, AG 
2014, 318, 319 f.
	 8	Ausf. zu den verschiedenen Mitteln, um einen Gesetzesverstoß zu ahnden, Reichert / Ott, 
ZIP 2009, 2173, 2179.
	 9	Bachmann, ZHR 180 (2016), 563: Hinsichtlich technischer Seite kann bereits von einer 
best practice gesprochen werden.
	 10	Vgl. Bay, Hdb. Internal Investigations; Bischoff / Minoggio, in: Böttger, WiStR, 20. Kap.; 
Knierim / Rübenstahl / Tsambikakis, Internal Investigations; Moosmayer / Hartwig, Interne Un
tersuchungen; Salvenmoser / Schreier, in: Achenbach / Ransiek / Rönnau, Hdb. WiStR, 2. Teil 
2. Kap.; Wessing, in: Moosmayer / Lösler, Corporate Compliance, § 47 Rn. 1 ff.
	 11	Vgl. zur Projektorganisation etwa Idler / Knierim / Waeber, in: Knierim / Rübenstahl / Tsambi-
kakis, Internal Investigations, 4. Kap.; Wessing, in: Moosmayer / Lösler, Corporate Compliance, 
§ 47 Rn. 98 ff.; vgl. zu Amnestieprogrammen Leisner, in: Knierim / Rübenstahl / Tsambikakis, 
Internal Investigations, 10. Kap.; Wessing, in: Moosmayer / Lösler, Corporate Compliance, § 47 
Rn. 60 ff.
	 12	Vgl. nur LG München I v. 10. 12. 2013 – 5 HKO 1387/10, ZIP 2014, 570, 573 f.; Arnold, 
ZGR 2014, 76, 81; Bürgers, ZHR 179 (2015), 173, 177 f.; Cahn, in: KölnerKomm AktG, § 91 
Rn. 76 ff.; Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 91 Rn. 72; Fleischer, NZG 2014, 321, 324; Grigo-
leit, in: FS K. Schmidt, Bd. I, S. 367, 387; Koch, AktG, § 76 Rn. 25; Reichert / Ott, ZIP 2009, 
2173, 2176 ff.; Reichert, in: FS Hoffmann-Becking, S. 943, 947; Simon / Merkelbach, AG 2014, 
318, 319 f.; Wagner, CCZ 2009, 8, 11.
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einerseits und der Corporate Compliance andererseits ist unklar. Ist die Aufarbei-
tung ein selbständiger Bestandteil der Corporate Compliance mit einer eigenen 
(repressiven) Stoßrichtung13 oder steht sie mit ihrer abschreckenden Wirkung le-
diglich im Dienst der präventiv ausgerichteten Legalitätskontrollpflicht im Sinne 
einer reaktiven Legalitätskontrolle?14 Besteht eine Pflicht zur Aufarbeitung15 oder 
ist diese in das Ermessen der Geschäftsleitung gestellt?16 Hiermit eng verknüpft 
ist die ganz grundsätzliche Frage, welche Interessen die Geschäftsleitung bei der 
Aufarbeitung zu verfolgen hat. Hat die Geschäftsleitung die Aufarbeitung allein 
an den Interessen der Gesellschaft auszurichten17 oder ist sie hierbei umfänglich18 
oder zumindest zum Teil19 an Gemeinwohlinteressen wie das Interesse an der 
Einhaltung der Rechtsordnung gebunden? Die Beantwortung dieser Fragen ist 
ausschlaggebend dafür, ob und welche Grenzen der Aufarbeitung von Gesetzes-
verstößen gesetzt sind20 und ob es eine „nützliche Nicht-Aufarbeitung“ durch die 
Geschäftsleitung geben kann.

Die unzureichende Durchdringung der repressiven Seite der Corporate Compli-
ance ist nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht misslich. Auch aus praktischer Sicht 
kann dieser Zustand nicht befriedigen. Denn er steht in einem deutlichen Miss-
verhältnis zur wirtschaftlichen Tragweite der repressiven Pflichten: Aufwand und 
Kosten der Aufarbeitung von Gesetzesverstößen erreichen mitunter schwindelerre-
gende Höhen und binden einen erheblichen Teil finanzieller sowie personeller Res-
sourcen der Unternehmen. Die Kosten werden häufig unter anderem dadurch verur-
sacht, dass externe Berater hinzugezogen werden, die umfassende Untersuchungen 
innerhalb der Gesellschaft durchführen. So soll die Siemens AG die Aufarbeitung 
von Korruptionsvorwürfen mit über 100 Anwälten, 500 Wirtschaftsprüfern sowie 

	 13	Arnold, ZGR 2014, 76, 81; Fuhrmann, NZG 2016, 881, 886; Harbarth, ZHR 179 (2015), 
136, 159; Reichert / Ott, NZG 2014, 241; Wagner, CCZ 2009, 8, 10 f.
	 14	Grigoleit, in: FS K. Schmidt, Bd. I, S. 367, 386 ff.
	 15	LG München I v. 10. 12. 2013 – 5 HKO 1387/10, ZIP 2014, 570, 573; für die GmbH nun 
auch OLG Nürnberg v. 30. 3. 2022 – 12 U 1520/19, NZG 2022, 1058 Rn. 79 (GmbH); Bürgers, 
ZHR 179 (2015), 173, 177 f.; Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 91 Rn. 72 f.; Fleischer, NZG 
2014, 321, 326; Fuhrmann, NZG 2016, 881, 884 (in Bezug auf die Einleitung von internen Er-
mittlungen); Kremer / Klahold, in: Krieger / U. H. Schneider, Hdb. Managerhaftung, Rn. 29.50 
(in Bezug auf Sanktionierung); Hauschka / Greeve, BB 2007, 165, 171 f.; Hopt / Roth, in: Groß-
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